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0 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

Der Landesrechnungshof Brandenburg (LRH) prüfte ausgewählte Bauvorhaben, die 

der Nachnutzung ehemaliger Braunkohletagebaugebiete dienen. Aufgrund der aktuel-

len Projektentwicklung lag der Schwerpunkt der Untersuchungen des LRH auf dem 

Bau des schiffbaren Verbindungskanals zwischen dem Geierswalder See und dem 

Senftenberger See. 

Die Prüfung führte zu folgenden Ergebnissen: 

0.1 Die Haushaltsmittel, die im Jahr 2011 für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenut-

zungsstandards (§ 4-Maßnahmen) zur Verfügung standen, wurden ausschließlich zur 

Finanzierung der Überleiterbauwerke 11 und 12 als schiffbare Verbindungen zwi-

schen Tagebaurestlöchern eingesetzt. Ursache hierfür sind die stark gestiegenen 

Kosten für den Bau dieser beiden Überleiter. Dies führt dazu, dass weitere Projekte 

der Braunkohlesanierung, die mit positiven wirtschaftlichen Effekten für die Lausitzre-

gion verbunden wären, nicht mehr finanzierbar sind.         (Tz. 2.2) 

0.2 Die Gesamtbaukosten (netto) für den Überleiter 12 zwischen dem Geierswalder See 

und dem Senftenberger See erhöhten sich von 6,5 Mio. Euro in der Machbarkeitsstu-

die aus dem Jahr 2004 auf über 30,0 Mio. Euro zum Bautenstand im September 

2011. Unter Einbeziehung der Architekten- und Ingenieurhonorare, des Eigenleis-

tungsanteils der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH 

(LMBV) sowie der Umsatzsteuer werden die Gesamtausgaben des Landes Branden-

burg für den Überleiter voraussichtlich 51,4 Mio. Euro betragen. Die wesentlichen Ur-

sachen für diese Kostenerhöhung liegen nach Ansicht des LRH in einer unkritischen 

Auseinandersetzung mit den Planungsgrundlagen, einer Fehleinschätzung der mit 

dem Projekt verbundenen Aufwendungen und Risiken, unvollständigen Planungsun-

terlagen und unzureichenden Leistungsbeschreibungen der freiberuflich Tätigen so-

wie in einem mangelhaften Baucontrolling der Projektverantwortlichen.     (Tz. 3.1.2) 

0.3 Die LMBV ließ für die Leistungen zur Grundwasserhaltung beim Bau des Überleiters 

12 eine Funktionalausschreibung erarbeiten. Dass diese Ausschreibungsart für die 

Wasserhaltung mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken einherging, war den Pro-

jektbeteiligten bereits vor der Ankündigung des Vergabeverfahrens bekannt. Techno-

logische Änderungen, Bauverzögerungen und verlängerte Vorhaltezeiten für Maschi-

nen und Anlagen führten bei der Wasserhaltung zu Mehrkosten von insgesamt 

5,1 Mio. Euro. Die von der Projektleitung eingeleiteten Maßnahmen waren nicht ge-

eignet, die durch die unzureichende Qualität der Leistungsbeschreibung verursachten 

zeitlichen Verzögerungen und Baukostenerhöhungen zu verhindern.      (Tz. 3.3.1) 



5 

0.4 Fehlende Lösungen für bauliche Details, nicht rechtzeitig vorliegende und darüber 

hinaus mangelhafte Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sowie Koordinie-

rungsmängel führten beim Bau der Tunnelbauwerke unter der Schwarzen Elster und 

unter der Bundesstraße 96 zu Nachtragsleistungen von 2,3 Mio. Euro. Dies bedeutet 

eine Kostenerhöhung um 30 % gegenüber dem ursprünglichen Angebot des Auftrag-

nehmers.             (Tz. 3.3.2) 

0.5 Wegen Mängeln in den vom Planungsbüro erstellten Ausführungsunterlagen für die 

Schleuse beauftragte die LMBV ein vom Bauunternehmen eingereichtes Alternativ-

angebot. Durch zahlreiche Änderungen und Ergänzungen bei der Planung und beim 

Bau sind bisher Mehrkosten von 2,4 Mio. Euro zu erwarten. In den geprüften Unterla-

gen finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die LMBV das mit der Planung und 

Ausschreibung der Schleuse beauftragte Büro auf die mangelhaften Leistungen hin-

gewiesen und zur Nachbesserung aufgefordert hat.       (Tz. 3.3.3)  

0.6 Technologische Probleme, Planungsmängel sowie umfangreiche Leistungsänderun-

gen und -ergänzungen machten eine ständige Anpassung des Zeitplanes für den Bau 

des Überleiters 12 notwendig. Während der bisherigen Bauzeit wurde die Ablaufpla-

nung insgesamt neun Mal angepasst. Danach verschiebt sich der ursprüngliche Bau-

endtermin vom Mai 2011 auf April 2013. Seit der Ausschreibung der Bauleistungen 

hat sich die geplante Baufertigstellung somit um rund zwei Jahre verzögert.     

                 (Tz. 3.3.4) 
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1 Anlass des Berichtes 

Der LRH prüfte bereits in den Jahren 2004 und 2005 den wirtschaftlichen Einsatz von 

Landesmitteln für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Lausitzer Braun-

kohlerevier. Als Ergebnis seiner Prüfung bemängelte der LRH u. a. eine unzurei-

chende Projektsteuerung, vermeidbare Mehrausgaben aufgrund von Planungsfehlern 

sowie ein ungenügendes Nachtragsmanagement. 1 

Der LRH hatte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL)2 deshalb 

aufgefordert,  

- die LMBV zu einer kritischen Begleitung und Prüfung der Leistungen freiberuflich 

Tätiger zu veranlassen. Bei Baukostenerhöhungen, die auf Planungsmängel zu-

rückzuführen sind, empfahl der LRH, Schadenersatzansprüche gegenüber den 

Beauftragten zu prüfen. 

- sich künftig für den Fall vermeidbarer Mehrkosten Erstattungsansprüche gegen-

über der LMBV als Projektträgerin ausdrücklich vorzubehalten und dies bei der 

weiteren Vertragsgestaltung zur Planung und Durchführung von § 4-Maßnahmen 

zu berücksichtigen. 

- künftig den Anforderungen in Bezug auf die ordnungsgemäße Kontrolle und Über-

wachung der Mittelverwendung gerecht zu werden.  

Vom März 2011 bis Februar 2012 prüfte der LRH erneut ausgewählte Bauvorhaben, 

die der Nachnutzung ehemaliger Braunkohletagebaugebiete dienen. Aufgrund der ak-

tuellen Projektentwicklung lag der Schwerpunkt der Untersuchungen des LRH auf 

dem Bau des schiffbaren Verbindungskanals zwischen dem Geierswalder See und 

dem Senftenberger See, dem sogenannten Überleiter 12. Die Prüfung sollte auch 

feststellen, ob und inwieweit das MIL und die LMBV den früheren Empfehlungen des 

LRH gefolgt sind. Von besonderem Interesse waren für den LRH dabei das Risiko-

management und das Projektcontrolling des MIL und der LMBV. 

Die Prüfung offenbarte Versäumnisse und Fehleinschätzungen der am Projekt Betei-

ligten, die für den Überleiter 12 zu einer Kostensteigerung von 622 % gegenüber der 

ursprünglichen Kostenschätzung führten. Damit bei künftigen Sanierungsvorhaben im 

Bereich der Bergbaufolgelandschaften derartige Fehlentwicklungen vermieden wer-

                                                

1 Mitteilung über die Prüfung wasserwirtschaftlicher Bauvorhaben zur Sanierung der Braunkohletagebaue vom 
1. April 2005 (Az.: IV 1 – 36 10 400 001). 

2 Aus Gründen der besseren Verständlichkeit verwendet der LRH die aktuellen Bezeichnungen der Ministerien in 
der 5. Wahlperiode. 
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den, sieht sich der LRH veranlasst, den Ausschuss für Haushalt und Finanzen sowie 

die Landesregierung über den geprüften Sachverhalt zu informieren. Mit dem vorlie-

genden Bericht will der LRH Empfehlungen für eine bessere Steuerung und Kontrolle 

künftiger Projekte geben.  

2 Finanzielle und rechtliche Grundlagen 

2.1 Finanzierungsverpflichtungen 

Die Stilllegung von Tagebauen und Kohleveredlungsanlagen im Lausitzer Braunkoh-

lerevier Anfang der 90er Jahre erfordert die umfassende Sanierung dieser Areale. Im 

Zeitraum von 2003 bis einschließlich 2010 hat das Land Brandenburg dafür insge-

samt 328,0 Mio. Euro bereitgestellt.3  

Die Rekultivierungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Ländern Brandenburg, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden seit 1991 auf der Grundlage von 

Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den genannten „Braunkohleländern“ 

finanziert. In den Verwaltungsabkommen III und IV zur Braunkohlesanierung sind die 

finanziellen Rahmenbedingungen für den Zeitraum von 2003 bis 2012 geregelt.4  

Nach § 4 der o. g. Verwaltungsabkommen stellen die Länder Finanzmittel zur Erhö-

hung des Folgenutzungsstandards bereit. Von 2003 bis 2010 setzte das Land Bran-

denburg insgesamt 111,5 Mio. Euro für diese Zwecke ein. Damit werden vor allem 

Maßnahmen finanziert  

- zur Wiederherrichtung ehemals bergbaulich genutzter Industrieflächen. Dazu ge-

hören insbesondere der Abriss, die Beräumung und die Entsiegelung von 

Altstandorten, die Sicherung von Gebäuden sowie die Gestaltung des Umfeldes 

zur Vorbereitung von Nachnutzungen. 

- zur Förderung von Nachnutzungskonzepten in den Bereichen Tourismus und Er-

holung im Braunkohle- und Sanierungsplangebiet. Dazu zählen u. a. der Bau und 

die verkehrliche Anbindung touristischer Infrastruktureinrichtungen, die Erschlie-

ßung von Strandbereichen, schiffbare Verbindungen zwischen den Tagebauseen 

sowie die Umfeldgestaltung bei Tourismusprojekten.  

                                                

3 Steuerungs- und Budgetausschuss für die Braunkohlesanierung: Übersicht über die Finanzierung von Maß-
nahmen der Grundsanierung, zur Abwehr von Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Wiederanstieg des 
Grundwassers sowie zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards (Stand: 31. Mai 2011). 

4  Ergänzende Verwaltungsabkommen (VA) über die Finanzierung der Braunkohlesanierung in den Jahren 2003 
bis 2007 vom 26. Juni 2002 (VA III Braunkohlesanierung) und in den Jahren 2008 bis 2012 vom 2. Juli 2007 
(VA IV Braunkohlesanierung). 



8 

Diese Projekte gehen über die rechtlichen Verpflichtungen der Bergbausanierung 

hinaus und ergänzen die Leistungen, die im Rahmen der Grundsanierung durchge-

führt werden. Ziele sind die Verbesserung der Umweltsituation, die Beseitigung von 

Investitionshemmnissen und die Hebung des Standortimages zur Unterstützung der 

Umstrukturierung von bergbaugeschädigten und mono-strukturierten Gebieten. Das 

Land Brandenburg hat dabei ein erhebliches Interesse an Projekten, die auf eine 

künftige touristische Nutzung der Gebiete ausgerichtet sind. So werden durch Flu-

tungsmaßnahmen nach dem Bergbau in der Lausitz rund 13.000 Hektar Wasserflä-

chen entstehen. Der neu gestaltete Landschaftsraum soll zur soliden Grundlage für 

die Zukunft dieser Region werden und wirtschaftliche Perspektiven, vor allem in der 

Freizeit- und Tourismuswirtschaft, eröffnen. 

Zur Durchführung und Finanzierung dieser sogenannten § 4-Maßnahmen haben das 

Land Brandenburg und die LMBV öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen.5 Das 

Land Brandenburg hat sich darin verpflichtet, der LMBV für die entstehenden Auf-

wendungen einen Kostenersatz zu leisten.  

Die LMBV ist als Projektträgerin u. a. verantwortlich für die   

- Durchführung der Planungsverfahren, 

- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen, 

- Projektsteuerung, -durchführung und -abrechnung. 

Darüber hinaus stellte das Land Brandenburg Kommunen und anderen Projektträ-

gern Mittel in Form von Zuwendungen für die Durchführung von Sanierungsmaß-

nahmen im Braunkohlegebiet zur Verfügung.  

2.2 Mitteleinsatz 

Die jährlichen Ausgaben für § 4-Maßnahmen, die von der LMBV als Projektträgerin 

realisiert wurden, erhöhten sich von 7,3 Mio. Euro im Jahr 2008 auf 15,7 Mio. Euro im 

Jahr 2011. Ab dem Jahr 2011 wurden diese Finanzmittel ausschließlich zur Finanzie-

rung der Überleiterbauwerke 11 und 12 als schiffbare Verbindungen zwischen Tage-

baurestlöchern eingesetzt. Somit stehen seitdem keine Mittel zur Finanzierung von 

sonstigen Maßnahmen zur Verfügung. Die Ausgabenreduzierung betraf in erster Linie 

Fördervorhaben der Kommunen für die touristische Infrastruktur. Ursache hierfür sind 

die stark gestiegenen Kosten für den Bau der beiden schiffbaren Verbindungen zwi-

                                                

5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 26. April 2004 zur Umsetzung des § 4 des 2. Ergänzenden Verwaltungsab-
kommens Braunkohlesanierung vom 26. Juni 2002. Die schiffbare Verbindung zwischen dem Geierswalder 
See und dem Senftenberger See ist als laufende Nr. 23 (Anlage 2) Vertragsbestandteil. 
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schen Tagebaurestlöchern, die die zur Verfügung stehenden Mittel für die Braunkoh-

lesanierung inzwischen vollständig binden: 

- Überleiter 11: Sedlitzer See – Ilsesee/Großräschener See  

- Überleiter 12: Geierswalder See – Senftenberger See 

Die Entwicklung der Ausgaben für diese beiden Überleitungsbauwerke sowie für 

sonstige § 4-Maßnahmen ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:6  

Ausgaben  
(Mio. Euro) Haushalts-

jahr 
Überleiter 11 Überleiter 12 Sonstige Maßnahmen 

2008 0,02 2,10 5,20 

2009 0,30 6,10 3,90 

2010 6,10 10,30 2,20 

2011 4,10 11,60 0,00 

Summe 10,52 30,10 11,30 

Tabelle 1: Kostenentwicklung bei § 4-Maßnahmen 

Für den Bau des Überleiters 12 prognostiziert die LMBV inzwischen einen Finanzbe-

darf von mindestens 51,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2013.7 Damit hat dieses Bauvorha-

ben den höchsten finanziellen Anteil an den Gesamtausgaben für § 4-Maßnahmen 

der Braunkohlesanierung.  

3 Überleiter zwischen dem Geierswalder See und dem Senftenberger See 

3.1 Projektidee und Kostenentwicklung 

3.1.1 Projektbeschreibung  

Der Überleiter 12 ist ein komplexes Bauvorhaben mit mehreren Teilobjekten. Dabei 

werden der Senftenberger und der Geierswalder See über einen schiffbaren Kanal 

von 1.050 m Länge miteinander verbunden. Der Kanal kreuzt die Bundesstraße 96 

und die Schwarze Elster, die von dem Kanal jeweils unterquert werden. Dafür wurden 

zwei Tunnelbauwerke errichtet. Der Kanaltunnel unter der Schwarzen Elster ist 90 m 

lang und der unter der Bundesstraße 58 m lang. Wegen des Wasserspiegelunter-

schieds von bis zu 3,25 m zwischen den beiden Seen ist der Bau einer Schleuse 

notwendig. Da diese aus Platzgründen nur im Flussbett der Schwarzen Elster errich-

tet werden kann, musste der Flusslauf teilweise verlegt werden. Darüber hinaus wur-

                                                

6  Quelle: Abrechnung sowie Auftrags- und Zwischennachweise der Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braun-
kohlesanierung. 

7 Sachstandsbericht der LMBV vom Oktober 2011 zur Projektentwicklung des Überleiters 12, S. 29. 
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den ein Ersatzparkplatz für den Seestrand Großkoschen und ein Fahrradtunnel unter 

der Bundesstraße 96 gebaut (Anlage 1). 

3.1.2 Planungsgrundlagen und Kostenentwicklung 

Die Idee, das touristische Potential der Tagebauseen durch schiffbare Verbindungen 

zu erhöhen, wurde frühzeitig in den Regierungen und den betroffenen Kommunen 

des Landes Brandenburg und des Freistaates Sachsen entwickelt. Um die Planung 

und Umsetzung der hierzu notwendigen Bauvorhaben zu unterstützen, wurde im 

März 2001 eine „Länderübergreifende Interministerielle Seen Arbeitsgruppe“ (LISA) 

gegründet.  

Ende 2001 lag ein „Touristisches Wirtschafts- und Nutzungskonzept zur abgestimm-

ten Entwicklung der entstehenden Wasserflächen der Lausitzer Seenkette (Stufe 1)“ 

vor. In diesem wurden die Grundlagen für die geplanten Verbindungen zwischen den 

Tagebauseen dargestellt. Zwölf der dreizehn geplanten Überleitungsbauwerke sind 

wasserwirtschaftlich notwendige Verbindungen zwischen den Tagebauseen. Um dar-

über hinaus eine Schiffbarkeit dieser Verbindungen zu erreichen, müssen die dafür 

erforderlichen baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Allein der Überlei-

ter 12 hat eine ausschließlich touristische Funktion. In dem Konzept wurde der Über-

leiter 12 jedoch zurückgestellt, da das Überleitungsbauwerk mit einem zum dama-

ligen Zeitpunkt geschätzten Finanzbedarf von 60,0 Mio. DM (30,7 Mio. Euro)8 als 

mittelfristig nicht finanzierbar eingeschätzt wurde. 

Mit der Vereinbarung zur Herstellung der schiffbaren Seenverbindungen innerhalb 

der Lausitzer Seenkette vom 13. November 2001 beauftragten der Freistaat Sachsen 

und das Land Brandenburg die LMBV mit ergänzenden Maßnahmen zur Schiffbar-

machung der geplanten hydraulischen Verbindungen zwischen den entstehenden 

Tagebauseen. Dabei verpflichteten sich die Länder, alle aus der Schiffbarkeit der 

Überleiter resultierenden Mehraufwendungen für die Planung, Genehmigung und Re-

alisierung der Bauleistungen zu tragen. 

Im Jahr 2004 beauftragte die LMBV eine gesonderte Machbarkeitsstudie für den Bau 

des Überleiters 12. Als Ergebnis der Studie wurde die technische Machbarkeit des 

Vorhabens nachgewiesen und der voraussichtliche Finanzierungsrahmen aufgezeigt. 

Die Gesamtbaukosten für die Realisierung des Überleitungsbauwerkes wurden dabei 

auf 6,5 Mio. Euro geschätzt, wobei Kostenreduzierungen bei einer gemeinsamen 

Ausschreibung mit anderen Überleitern wegen der Baugleichheit der notwendigen 
                                                

8 Zur besseren Vergleichbarkeit der Kosten beziehen sich alle Kostenangaben, wenn nicht anders angegeben, 
auf Netto-Beträge. 
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Schleusen erwartet wurden. Die Machbarkeitsstudie war damit die Grundlage für alle 

wesentlichen Entscheidungen zur Durchführung des Projektes.  

Die Vertreter der Stadt Senftenberg und des Zweckverbandes Seenland Brandenbur-

gische Lausitz sprachen sich in der Sitzung der LISA am 19. Mai 2005 ausdrücklich 

für den Bau des Überleiters 12 aus. Ende Mai 2005 beauftragte die LMBV ein Pla-

nungsbüro mit der Erarbeitung der Grundlagenermittlung und der Vorplanung.  

Die im Dezember 2005 vorliegende Vorplanung beinhaltete den Verbindungskanal, 

die Unterquerung der Schwarzen Elster und der Bundesstraße 96 mit Tunnelbauwer-

ken, die dauerhafte Verlegung des Flussbettes der Schwarzen Elster sowie den Bau 

der Schleuse einschließlich der Vorhäfen. Die hierfür geschätzten Kosten betrugen 

5,8 Mio. Euro. 

Die zur Vorbereitung der nächsten Planungsphase (Entwurfsplanung) durchgeführten 

Fachberatungen der gebildeten Projektgruppe9 zum Überleiter 12 führten zu ersten 

Kostenerhöhungen für verschiedene bauliche Lösungen. Unter Berücksichtigung der 

Änderungen errechnete das Planungsbüro mit der im Juni 2006 erstellten Entwurfs- 

und Genehmigungsplanung Baukosten von 6,9 Mio. Euro. 

Im Februar 2007 fand die Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen im 

wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahren statt. Die Träger öffentlicher Belange 

verwiesen dabei u. a. auf vorhandene Leitungstrassen innerhalb der geplanten Bau-

stelle, deren Verlegung im Bauablauf zu berücksichtigen sei. Ein vom MIL mit der 

Prüfung der Planungsunterlagen beauftragtes Büro schätzte den Betriebsgang im 

Tunnel zur Unterquerung der Schwarze Elster in der vorgesehenen Konstruktion als 

gefährlich ein und meldete Bedenken gegen den geplanten Schwimmsteg an. Dar-

aufhin nahm das Planungsbüro konstruktive Änderungen an diesen Bauteilen vor. 

Darüber hinaus wiesen die Vertreter des Landkreises Oberspreewald-Lausitz auf die 

notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Land-

schaft hin. In weiteren Fachberatungen wurden zusätzliche Planungsänderungen, 

z. B. bei der Ausführung des Überleiters, beim Straßenbau sowie beim Ersatzpark-

platz, beschlossen. Die vom Objektplaner daraufhin mit der Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanung vom 27. Juli 2007 fortgeschriebene Kostenberechnung wies Baukos-

ten von 8,8 Mio. Euro aus. 

                                                

9  Mitglieder der Projektgruppe waren das MIL, das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
die Stadt Senftenberg, der Zweckverband Erholungsgebiet Senftenberger See, der Landesbetrieb Straßenwe-
sen Brandenburg, die LMBV und das beauftragte Planungsbüro. 
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Im August 2007 stellte die Stadt Senftenberg für den Bau des Überleiters 12 beim 

MIL einen „Antrag zur Einordnung von Sanierungsmaßnahmen im Braunkohle- und 

Sanierungsgebiet“. In diesem wies die Stadt einen Finanzierungsumfang von 

10,4 Mio. Euro aus. In dieser Summe waren neben den Baukosten von 8,8 Mio. Euro 

aus der o. g. Kostenberechnung des Planungsbüros auch die finanziellen Aufwen-

dungen nach dem Gestaltungskonzept, für die externe Bauüberwachung sowie für 

den Ablösebetrag an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit insgesamt 

1,6 Mio. Euro enthalten. 

Die Ausführungsplanung vom November 2007 gliedert das Bauvorhaben in zehn 

Teilobjekte mit Baukosten von insgesamt 11,6 Mio. Euro. Gegenüber der Entwurfs- 

und Genehmigungsplanung waren darin auch die notwendigen Kosten für den Fahr-

radtunnel, die Medienumverlegung, die Elektroanlage und die Umleitung der Straße 

am Mühlengraben enthalten. Eine wesentliche Ursache der Kostenerhöhung waren 

auch die prognostizierten Kosten der Grundwasserabsenkung, die das Planungsbüro 

in den vorangegangenen Planungsphasen erheblich unterschätzt hatte. Die korrigier-

ten Berechnungen ergaben allein hierfür Mehrkosten von 1,1 Mio. Euro.  

Als Ergebnis seiner baufachlichen Prüfung für den Überleiter 12 stellte der Branden-

burgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) im Dezember 2007 

geprüfte Baukosten von 11,2 Mio. Euro fest. Unter Berücksichtigung weiterer Kosten 

für die Umsetzung des Gestaltungskonzeptes, den Ablösebetrag für den Landesbe-

trieb Straßenwesen Brandenburg und die externe Bauüberwachung im Auftrag der 

Stadt Senftenberg ermittelte der BLB geprüfte Gesamtkosten von 12,4 Mio. Euro. 

Mit Schreiben vom 20. August 2008 verpflichtete sich das MIL, einen Erstattungsbe-

trag von bis zu 16,0 Mio. Euro für den Bau des Überleiters an die LMBV zu leisten. 

Grundlage für diese Erklärung waren das Ergebnis der baufachlichen Prüfung sowie 

die von der LMBV zu erbringenden Eigenleistungen. Gleichzeitig legte das Ministeri-

um „allergrößten Wert“ darauf, dass die LMBV alle tragfähigen Optionen nutzen wer-

de, die Baukosten an den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 

orientieren und die o. g. Summe nach Möglichkeit zu unterschreiten.  

Die Bauleistungen wurden im Herbst 2008 in einem offenen Verfahren ausgeschrie-

ben, an dem sich neun Bieter beteiligten. Die LMBV erteilte im Februar 2009 den Zu-

schlag auf das Angebot eines Bauunternehmens in Höhe von 17,5 Mio. Euro. Damit 

lag die Auftragssumme mehr als 50 % über den vom BLB geprüften Baukosten. Be-

reits im November 2008 hatte das MIL gegenüber der LMBV bestätigt, dass das Land 

Brandenburg die Finanzierung der im Ergebnis der Vergabe anfallenden Mehrkosten 

absichern werde.  
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Durch die Vereinbarung von 42 Nachträgen erhöhte sich vom Baubeginn im März 

2009 bis zum September 2011 die Auftragssumme auf 24,7 Mio. Euro. Darüber hin-

aus bestanden zu diesem Zeitpunkt noch 5,5 Mio. Euro offene Nachtragsforderungen 

des Auftragnehmers gegenüber der LMBV.  

Zusätzlich zum Hauptauftrag vergab die LMBV zur Realisierung des Gesamtprojektes 

weitere Bauleistungen, wie z. B. die Umverlegung von Medienleitungen, die Herstel-

lung des Ersatzparkplatzes sowie landschaftsgärtnerische Arbeiten im Umfang von 

1,3 Mio. Euro. 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Baukosten für den Überleiter 12 von der 

Konzeption im Jahr 2001 bis zum Abschluss der örtlichen Erhebungen des LRH im 

September 2011: 
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Grafik 1: Entwicklung der Baukosten des Überleiters 12  
 

Neben den reinen Baukosten fallen bei der Projektumsetzung weitere Kosten an. So 

vergab die LMBV bis 2011 Architekten- und Ingenieurleistungen für den Überleiter 12 

im Umfang von 2,2 Mio. Euro. Darüber hinaus werden nach Angaben der Projektträ-

gerin für Honoraranpassungen, die geologische und ökologische Bauüberwachung 

und Bau begleitende Maßnahmen weitere Ausgaben im Umfang von 2,3 Mio. Euro 

notwendig. Zusammengefasst ergeben sich damit für sogenannte Fremdleistungen 

bisher Kosten von 36,3 Mio. Euro. Weiterhin macht die LMBV, bezogen auf die Auf-

tragssumme der vergebenen Fremdleistungen, gegenüber dem Land Brandenburg 
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einen Eigenleistungsanteil von 13,9 % geltend. Darüber hinaus plant die LMBV für 

Unwägbarkeiten im weiteren Bauverlauf einen Betrag von 1,8 Mio. Euro ein.10  

Nach Angaben der LMBV sind somit für die Finanzierung des Überleiters 12 Lan-

desmittel von 43,2 Mio. Euro notwendig. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer 

(19 %) betragen die Gesamtausgaben für das Bauvorhaben damit voraussichtlich 

mindestens 51,4 Mio. Euro. Die Einhaltung dieses Budgets setzt allerdings einen 

weitgehend störungsfreien Bauablauf bis zum April 2013 entsprechend der derzeit 

gültigen Ablaufplanung voraus. 

Als Ergebnis einer Risikoanalyse und -bewertung der restlichen Bauleistungen emp-

fahlen externe Gutachter dem MIL im Juni 2012 die Berücksichtigung einer „Risiko-

position“ von 800.000 Euro.11 Sie begründeten dies mit den zurzeit noch nicht ab-

schließend einschätzbaren Ergebnissen des Nachtragsmanagements.  

3.2 Vergabe der Planungsleistungen  

Gemäß Nr. 3.3 ihres öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Land Brandenburg ver-

gibt die LMBV die zur Projektdurchführung erforderlichen Aufträge an Dritte auf 

Rechnung des Landes, jedoch im eigenen Namen. Bei der Vergabe sind die Bestim-

mungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Vergabe- 

und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) und der Verdingungsordnung für freiberuf-

liche Leistungen (VOF) anzuwenden. 

Für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wett-

bewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, hatte die LMBV nach § 2 Nr. 2 

VOF 200212 die Bestimmungen der VOF anzuwenden, sofern der Auftragswert 

200.000 Euro erreicht oder übersteigt. Bei der Berechnung des Auftragswertes war 

nach § 3 Nr. 2 VOF 2002 von der geschätzten Gesamtvergütung für den vorgesehe-

nen Auftrag auszugehen. Sah der beabsichtigte Auftrag über die Vergabe einer frei-

beruflichen Leistung Optionsrechte vor, so war gemäß § 3 Nr. 6 VOF 2002 der Auf-

tragswert aufgrund des größtmöglichen Gesamtwertes unter Einbeziehung der 

Optionsrechte zu berechnen. Nach § 5 Nr. 1 VOF 2002 waren Aufträge über freiberuf-

liche Leistungen bei Überschreitung des Schwellenwertes im Verhandlungsverfahren 

mit vorheriger Vergabebekanntmachung zu vergeben. 

                                                

10 Die „Imponderabilien“ in Höhe von 1,8 Mio. Euro schätzte die LMBV pauschal mit 10 % der von den Auftrag-
nehmern noch zu erbringenden Fremdleistungen ein. 

11 Bericht vom 15. Juni 2012 zur Analyse und Bewertung der Risiken der restlichen Bauleistungen beim Bau des 
Überleiters 12. 

12 VOF in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2002 (BAnzBeil. Nr. 203a S. 1). 
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Die Aufgabenstellung für die Planung des Überleiters 12 beinhaltete Leistungen für 

Ingenieurbauwerke der Leistungsphasen (LP) 3 und 4 (optional für die LP 5 und 6), 

die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes mit den LP 4 und 5, die 

Tragwerksplanung in den LP 1 bis 4 (optional für die LP 5 und 6) sowie Baugrundun-

tersuchungen.  

Die LMBV vergab diese Planungsleistungen im März 2006 im Rahmen einer freihän-

digen Vergabe unter Beteiligung von vier Bietern. Den Verzicht auf das Verhand-

lungsverfahren nach der VOF begründete die LMBV damit, dass der Schwellenwert 

von 200.000 Euro unterschritten werde. Ein Schätzwert zur Höhe des voraussichtli-

chen Honorars war in den Vergabeunterlagen jedoch nicht angegeben.  

Aufgrund von Nachträgen, durch zusätzliche Leistungen sowie durch die spätere Be-

auftragung mit den ursprünglich optionalen Leistungen hat die LMBV mit ein und 

demselben Planungsbüro inzwischen Honorare in einem Gesamtumfang von 

673.000 Euro vereinbart.  

Der LRH hat auf der Basis der in der Vorplanung geschätzten Baukosten als anre-

chenbare Kosten und unter Berücksichtigung des vollständigen Umfangs der freibe-

ruflichen Leistungen ein Honorar von mehr als 350.000 Euro ermittelt. Unberücksich-

tigt blieb hierbei das Honorar für die Planung des Ersatzparkplatzes. Da das 

berechnete Honorar den Schwellenwert von 200.000 Euro übersteigt, hätte die LMBV 

die zu erbringenden Planungsleistungen im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 

mit vorheriger Vergabebekanntmachung nach der VOF vergeben müssen. Auch die 

freihändige Vergabe umfangreicher weiterer Leistungen an dasselbe Planungsbüro 

sieht der LRH kritisch. 

3.3 Bauausführung 

3.3.1 Wasserhaltung 

Die LMBV entschied, für die während der Bauarbeiten am Überleiter 12 notwendigen 

Leistungen zur Grundwasserhaltung eine funktionale Leistungsbeschreibung13 erar-

beiten zu lassen. Dieser Entscheidung waren Baugrunderkundungen im Bereich des 

Überleiters 12 vorausgegangen. 

                                                

13 Eine funktionale Leistungsbeschreibung (Leistungsprogramm) umfasst, im Gegensatz zu einem Leistungsver-
zeichnis, keine einzelnen Leistungspositionen für die erforderlichen Teilleistungen, sondern eine umfassende 
Beschreibung der Bauaufgabe. Aus dieser müssen die Bewerber alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr 
Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände erkennen können. Im Leistungsprogramm sind sowohl 
der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und 
funktionsbedingten Anforderungen anzugeben (vgl. § 9 Nr. 16 VOB/A 2006). 
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Aufgrund der Streubreite der für den anstehenden Boden ermittelten Durchlässig-

keitsbeiwerte (kf-Werte)14 schlug das mit der Baugrundbeurteilung beauftragte Büro 

im Mai 2006 vor, für die Planung der Wasserhaltung Pumpversuche durchzuführen. 

Entsprechend dieser Empfehlung erteilte die LMBV im August 2007 dem Objektpla-

ner den Auftrag, Pegelbohrungen auszuführen und anhand von Pumpversuchen am 

Standort des Überleiters 12 genaue Durchlässigkeitsbeiwerte des Bodens zu ermit-

teln. Trotz der nach der Baugrundbeurteilung zu erwartenden hohen kf-Werte führte 

das Planungsbüro den Pumpversuch mit einer zu leistungsschwachen Pumpe durch, 

so dass die für die Bemessung der Wasserhaltung notwendige Höchstdurchlässigkeit 

des anstehenden Bodens nicht ermittelt werden konnte. 

In seinem „Bericht zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen“ vom 27. Juni 2008 

stellte ein auf Veranlassung des MIL beauftragter Gutachter fest, dass die Leistungs-

beschreibung für die Wasserhaltungsmaßnahmen ohne grundlegende Vorbereitung 

und nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erstellt worden sei. Die Leistungen seien wi-

dersprüchlich, unzureichend und fehlerhaft beschrieben. Der Gutachter kam zu dem 

abschließenden Ergebnis, dass die Baugrunderkundung und die Planungsvorberei-

tung für die Ausschreibung der Wasserhaltung im Umfang von rd. 4,0 Mio. Euro un-

zureichend seien. Er hob hervor, dass eine Funktionalausschreibung eine mangelhaf-

te oder fehlende Planung nicht ausgleichen könne. Somit bestünde die Gefahr von 

Nachtragsforderungen mit entsprechenden Folgen für den Bauablauf.  

Die LMBV traf ungeachtet dieser Ergebnisse die Entscheidung, für die Leistungen zur 

Grundwasserabsenkung kein detailliertes Leistungsverzeichnis zu erstellen, sondern 

den Bietern die Ausarbeitung einer geeigneten baulichen und technologischen Vari-

ante hierfür zu überlassen.  

Nachdem die LMBV die beabsichtigte Vergabe der Bauleistungen für den Überlei-

ter 12 bekannt gemacht hatte, fand eine Beratung zu dem o. g. Prüfbericht zur Erstel-

lung von Ausschreibungsunterlagen statt. Das MIL, die LMBV, der BLB, die Ge-

schäftsstelle des StuBA und der Gutachter legten dabei fest, dass ein Wirtschaftlich-

keitsnachweis für die Grundwasserhaltung nach der Submission erfolgen solle. Ziel 

der Funktionalausschreibung für die Wasserhaltung sei, die eigenverantwortliche Be-

arbeitung der bekannten geologischen, geotechnischen und hydrologischen Parame-

                                                

14 Die Wasserdurchlässigkeit (gesättigte Wasserleitfähigkeit, kf-Wert) kennzeichnet die Durchlässigkeit und 
Permeabilität von Böden. Sie hängt von der Bodenart und der Lagerungsdichte des Bodens ab. Lockere Böden 
mit hohen Sandgehalten haben daher eine wesentlich höhere Durchlässigkeit als tonreiche Böden aus Ge-
schiebemergel. Die Wasserdurchlässigkeit ist wichtig für die Beurteilung von Staunässe, der Filtereigenschaf-
ten, Erosionsanfälligkeit und Drainwirksamkeit von Böden.  
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ter durch die Bieter zu ermöglichen. Hierzu war durch das Planungsbüro ein Leitfaden 

bzw. ein Lastenheft zu erstellen. Es sollte darüber hinaus für seine Planungsleistung 

vollständig die Haftung übernehmen. 

Nach der Vorlage ergänzender Unterlagen und der überarbeiteten Leistungsbe-

schreibung legte der Gutachter im August 2008 einen zweiten Bericht vor. Darin kam 

er zu dem Ergebnis, dass die Mängel bei der Planung der Grundwasserhaltung nicht 

vollständig behoben werden konnten. Durch die Überarbeitung der Leistungsbe-

schreibung sei jedoch die Gefahr von Nachforderungen und Nachträgen durch den 

Auftragnehmer deutlich verringert worden. Gegen den Versand der Ausschreibungs-

unterlagen machte der Gutachter daraufhin keine Bedenken mehr geltend. 

Im Dezember 2008 führte die LMBV im Rahmen des Vergabeverfahrens Bieterge-

spräche durch. Auch hierbei gab es Hinweise, dass die Funktionalausschreibung für 

die Wasserhaltung mit erheblichen Risiken behaftet war. So vertrat einer der Bieter in 

den Gesprächen die Auffassung, dass mit der Baugrunderkundung durch das Pla-

nungsbüro kein hinreichender Kenntnisstand erarbeitet worden sei, der eine Bemes-

sung der Wasserhaltung im Rahmen des zumutbaren Wagnisses für ausführende 

Unternehmen gestatten würde.  

Die LMBV erteilte den Zuschlag schließlich an den Bieter, dessen Konzept für die 

Grundwasserhaltung auf den Vorgaben der funktionalen Leistungsbeschreibung be-

ruhte. Gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters führte der Auftragnehmer vor 

dem Aufbau der Wasserhaltungsanlage Pumpversuche durch. Dabei stellte er fest, 

dass das notwendige Absenkziel mit der auf der Basis der Ausschreibungsunterlagen 

konzipierten Anlage nicht erreicht werden könne und ein sehr großräumiger Absenk-

trichter zu erwarten sei. Daraufhin bestimmte die LMBV, den Durchlässigkeitsbeiwert 

des Bodens mittels eines definierten Pumpversuches und unter Betreuung eines geo-

technischen Sachverständigen erneut zu ermitteln. Der dabei festgestellte Wert un-

terschied sich deutlich von dem in der Baugrundbeurteilung angegebenen Wert. In 

der Folge ergab sich eine Grundwasserfördermenge, die die im angebotenen Was-

serhaltungskonzept enthaltene Fördermenge um ein Vielfaches überschritt.  

Zur Herstellung einer trockenen Baugrubensohle für den Tunnel unter der Bundes-

straße 96 legte die LMBV danach fest, dass eine mittels Verpresspfählen verankerte 

wasserdichte Betonsohle innerhalb des Spundwandkastens herzustellen war. Für die 

Erarbeitung von Planungsunterlagen zur Sicherung der Baugrube für den Tunnel ent-

standen Kosten von 44.200 Euro. Darüber hinaus machte der Auftragnehmer für die 

folgenden zusätzlichen und geänderten Bauleistungen Kosten von 1,5 Mio. Euro gel-

tend: 
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- Aufbau einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Wasserhaltungs-

anlage, 

- Bodenaushub unter erschwerten Bedingungen, 

- Durchführung eines weiteren Großpumpversuches, 

- Betrieb der Grundwasserabsenkung mit geändertem Absenkziel, 

- Einbau von Verpresspfählen. 

Für die Errichtung des Tunnelbauwerkes unter der Schwarzen Elster war auf Grund 

der stark erhöhten Fördermenge ein verändertes Wasserhaltungskonzept erforder-

lich. Für den weiteren Bauablauf wurde daher festgelegt, die Leistung der Wasserhal-

tung an der Baugrube des Tunnels unter der Bundesstraße 96 um etwa 50 % herun-

terzufahren und so bis zur Fertigstellung der beiden Tunnelbauwerke zu betreiben. 

Das Bauunternehmen machte allein für die geänderte Wasserhaltungsanlage und für 

die verlängerte Vorhaltung des Verbaus und der Pumpenanlage Mehrkosten von 

910.000 Euro geltend. Bauverzögerungen und weitere technologische Änderungen 

(z. B. die Restwasserhaltung und die veränderte Rückbautechnologie) erhöhten die 

Kosten der Wasserhaltung um insgesamt 5,1 Mio. Euro. 

Nach Auffassung des LRH ist zwar grundsätzlich der freiberuflich Tätige für eine 

mängelfreie Planung und die Erarbeitung aller hierfür erforderlichen Grundlagen zu-

ständig. Dazu gehören insbesondere auch ausreichende Baugrunduntersuchungen. 

Die Leistungen der LMBV umfassen nach Nr. 3.3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

mit dem Land Brandenburg jedoch ausdrücklich alle für die Durchführung der  

§ 4-Maßnahmen erforderlichen Leistungen und Lieferungen, auch soweit sie an Dritte 

vergeben werden. Mithin hätte sich die LMBV als Projektträgerin versichern müssen, 

dass die vom freiberuflich Tätigen überarbeiteten Ausschreibungsunterlagen voll-

ständig waren und die für eine funktionale Ausschreibung erforderliche Qualität auf-

wiesen. Dass die gewählte Ausschreibungsart für die Wasserhaltung mit erheblichen 

Unsicherheiten und Risiken einher ging, war allen Beteiligten, und damit auch dem 

Land Brandenburg als „Bauherrn“, bereits vor der Ankündigung des Vergabeverfah-

rens bekannt. Die daraufhin von der Projektleitung eingeleiteten Maßnahmen waren 

jedoch nicht geeignet, die durch die unzureichende Beschreibung der Wasserhaltung 

verursachten zeitlichen Verzögerungen und Baukostenerhöhungen zu verhindern.  

Nach Abschluss der örtlichen Erhebungen des LRH beauftragte die Bund-Länder-

Geschäftstelle für die Braunkohlesanierung im November 2011 ein Beratungsunter-

nehmen mit der Analyse des Nachtragsmanagements beim Bau des Überleiters 12 

im Hinblick auf mögliche Regressforderungen. Das Beratungsunternehmen führt in 

seinem Bericht die während der Bauarbeiten für die Wasserhaltung angefallenen 
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Mehrkosten von mehr als 5,0 Mio. Euro, ebenso wie der LRH, auf eine unzureichen-

de Erkundung des Baugrundes in der Planungsphase, auf widersprüchliche Angaben 

in den Verdingungsunterlagen und auf die gewählte Art der Ausschreibung für die 

Wasserhaltung zurück.15  

3.3.2 Tunnelbauwerke 

Die Baukosten für die Tunnelbauwerke unter der Schwarzen Elster und der Bundes-

straße 96 betrugen nach dem Angebot des Auftragnehmers 7,4 Mio. Euro. Fehlende 

Lösungen für bauliche Details, eine unvollständige und nicht rechtzeitig vorliegende 

Ausführungsplanung sowie Koordinierungsmängel führten zur Vereinbarung von 

Nachtragsleistungen im Umfang von 2,3 Mio. Euro. Dies ist eine Erhöhung um 30 % 

gegenüber dem ursprünglichen Kostenangebot. 

Die folgenden Beispiele zeigen, dass einige Nachträge durchaus vermeidbar gewe-

sen wären: 

- Bei der Vorbereitung des Aushubs für das Brückenbauwerk wurde festgestellt, 

dass der Verbau mit der Böschung der Umleitung kollidierte. Der Auftragnehmer 

konnte dies im Vorfeld nicht erkennen, da das Bauwerk und die Umleitung in 

den Ausführungsunterlagen nicht gemeinsam dargestellt waren. Zusätzliche 

Leistungen von 74.000 Euro waren die Folge.   

- Entsprechend den Planungsunterlagen und der Baubeschreibung war vorgese-

hen, beide Tunneldecken mit einer Abdichtung sowie mit Schutzbeton zu verse-

hen. Aus den Positionen im Auftragsleistungsverzeichnis ging jedoch nicht her-

vor, durch wen und wie diese Leistungen auszuführen waren. Aufgrund dieser 

Diskrepanz zwischen der Baubeschreibung und dem Leistungsverzeichnis be-

rücksichtigte der Auftragnehmer die Leistungen nicht in seinem Angebot. Zur 

Ausführung der erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen vereinbarten der Auf-

tragnehmer und die LMBV einen Nachtrag von 154.438 Euro.  

- Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (ehemals Lan-

desumweltamt) stellte bereits in seiner baufachlichen Stellungnahme vom April 

2008 zur Ausführungsplanung fest, dass der geplante Anschluss der Steinschüt-

tung (Böschungssicherung) an den Aufbau der Betriebswege die Filterwirksam-

                                                

15 Bericht vom 5. März 2012 zur Analyse des Nachtragsmanagements beim Bau des Überleiters 12 im Hinblick 
auf mögliche Regressforderungen.  
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keit zwischen den einzelnen Baumaterialien nicht gewährleiste. Eine entspre-

chende Änderung der Planungsunterlagen nahm das beauftragte Ingenieurbüro 

nicht vor. Erst nachdem auch das Bauunternehmen während der Ausführung 

Bedenken gegen die geplante Lösung geltend gemacht hatte, erarbeitete der 

Planer eine technische Lösung in Form einer Skizze. Diese diente als Grundlage 

für einen Nachtrag, in dem die LMBV und der Auftragnehmer Mehrkosten von 

79.000 Euro vereinbarten. 

- Planungsänderungen für die Rettungsstege und Leitwerke der Tunnel, fehlerhaf-

te Leistungsverzeichnisse und unvollständige Planungsunterlagen zur Ausfüh-

rung des Betonbaus führten zu Mehraufwendungen von 1,0 Mio. Euro. 

3.3.3 Schleuse  

In dem Ingenieurvertrag für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Überlei-

ters 12 war die weitgehende Übernahme der Planung, die ein anderes Büro für die 

Schleuse des Überleiters 6 aufgestellt hatte, vereinbart. Dies schloss auch die Pla-

nungsunterlagen für die technische Ausrüstung (wie z. B. Tore, Schütztafeln und An-

triebe) sowie für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik ein. Es war vorgese-

hen, dass das mit der Planung des Überleiters 12 beauftragte Büro im Rahmen der 

Ausführungsplanung lediglich eine „Feinanpassung“ des Musterprojektes “Schleuse 

Überleiter 6“ durchführen sollte. Für die Anpassung dieser Typenplanung an die 

technischen Bedingungen des Überleiters 12 vereinbarten die Vertragspartner Pla-

nungskosten von 6.000 Euro. Veränderungen, die sich aus der nutzbaren Kammer-

länge der Schleuse ergäben, sollte der Planer bis zu einer Länge von 30 m kosten-

neutral einarbeiten. 

Das beauftragte Planungsbüro erklärte nach der Prüfung der von der LMBV überge-

benen Unterlagen, dass aus seiner Sicht die Voraussetzungen für eine Einarbeitung 

der Schleusenplanung beim Überleiter 6 in die Ausführungsplanung und Ausschrei-

bungsunterlagen des Überleiters 12 nicht gegeben seien. Als Begründung hierfür 

führte es vor allem die unterschiedlichen Randbedingungen für die Bauwerke, wie 

z. B. die Wasserqualitäten, die Wasserspiegellagen, die technische Ausrüstung und 

die Steuerungstechnik an. Außerdem seien in den baufachlichen Stellungnahmen der 

Genehmigungsbehörden (der Überleiter 6 liegt im Freistaat Sachsen) unterschiedli-

che Forderungen erhoben worden, die den Einsatz einer „Einheitsschleuse“ nicht er-

lauben würden. Deshalb sei eine Neuplanung des Schleusenbauwerkes für den 
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Überleiter 12 erforderlich. Mit dem Vertrag vom 22. Oktober 2008 vereinbarten das 

Büro und die LMBV daraufhin für die Planung der Schleuse in den LP 5 und 6 ein 

Honorar von 148.000 Euro. Die Baukosten für die Schleuse beliefen sich nach der 

Kostenberechnung auf 4,2 Mio. Euro. 

Als Ergebnis der Ausschreibung bot der später tätig werdende Bauauftragnehmer die 

Errichtung des Schleusenbauwerkes für 4,9 Mio. Euro an. Da die vorliegende Ausfüh-

rungsplanung nach seiner Auffassung jedoch gravierende Planungsmängel16 enthielt, 

die zur Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit und zur Gefährdung der Sicherheit 

führen würden, unterbreitete der Auftragnehmer ein Alternativangebot mit einer An-

gebotssumme von 4,4 Mio. Euro. Von dieser Summe entfielen allein auf die techni-

sche Bearbeitung (Planung) durch das Bauunternehmen 341.000 Euro.  

Die LMBV beauftragte eine Planungs-GmbH mit der Bewertung des Alternativange-

botes. Später erweiterte die LMBV diesen Auftrag um die Leistungen zur Berechnung 

der Umströmung der Schleuse und den Sicherheitsnachweis gegen hydraulischen 

Grundbruch für das Alternativangebot sowie die Planung eines alternativen Kanal-

ausbaus ohne Geotextil. Die Vergütung dieser Leistungen betrug 122.000 Euro.  

In der Beschreibung der Aufgabe verwies der freiberuflich Tätige auf die Projektrisi-

ken der ursprünglichen Planung für die Schleuse. Die LMBV beauftragte schließlich 

das Alternativangebot. Im Zusammenhang mit entfallenen Leistungen aus dem 

Hauptauftrag von 2,9 Mio. Euro erhöhte sich mit dem Alternativangebot die Bausum-

me um 1,5 Mio. Euro. In den vom LRH geprüften Unterlagen finden sich keine An-

haltspunkte dafür, dass die LMBV das mit der Planung und Ausschreibung der 

Schleuse beauftragte Büro auf die mangelhaften Leistungen hingewiesen und zur 

Nachbesserung aufgefordert hat. Auch Honorarkürzungen oder eine Ankündigung, 

dass die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Planer er-

folgen werde, zog die LMBV nicht in Erwägung. 

Zur Vorbereitung eines Betreiberkonzeptes erarbeiteten die Stadt Senftenberg, der 

Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg, die Bauüberwachung der LMBV, 

das Planungsbüro und der Bauauftragnehmer im November 2011 gemeinsam einen 

Anforderungskatalog für die Schleuse. Darin wurden auch Festlegungen zur Dimen-

                                                

16 Der Auftragnehmer verwies u. a. auf die unterschiedliche Gründung des Bauwerks, die fehlende kraftschlüssige 
Schubverzahnung von Betonierabschnitten sowie auf die Abweichung der Schwimmstegelemente von den 
geltenden Richtlinien.  
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sionierung des unteren Vorhafens der Schleuse getroffen. Auf die erforderliche er-

hebliche Erweiterung des Vorhafens hatte die Stadt Senftenberg bereits im Februar 

2010 hingewiesen. Um die Festlegungen aus dem Anforderungskatalog für die 

Schleuse umzusetzen, wurden umfangreiche Bauentwurfsänderungen notwendig. 

Für die sich daraus ergebenden Zusatz- und Mehrleistungen während der Bauaus-

führung gewährte die LMBV dem Bauunternehmen eine Vergütung von 614.000 Eu-

ro. Aus der Sicht des LRH waren die Abstimmungen über die Nutzungsanfor-

derungen mit dem späteren Betreiber unvollständig und erfolgten zum Teil erst nach 

der Beauftragung des Bauunternehmens. Folge dieser Koordinierungsmängel war die 

kostenintensive Umplanung des unteren Vorhafens der Schleuse. 

Durch die Änderungen und Ergänzungen bei der Planung und beim Bau der Schleu-

se sind bisher Mehrkosten von mindestens 2,4 Mio. Euro zu erwarten. 

3.3.4 Bauzeit 

Bereits in der Projektvorbereitungsphase wurde die für das Vorhaben geplante Bau-

zeit mehrfach verschoben. In der Bauphase führten dann in erster Linie die vorgefun-

denen Grundwasser- und Baugrundverhältnisse und die damit verbundene Techno-

logieänderung bei der Wasserhaltung sowie geänderte und zusätzliche Leistungen, 

die aufgrund von Koordinierungs- und Planungsmängeln oder Bauentwurfsänderun-

gen notwendig wurden, zur Verlängerung der Ausführungszeit.  

Von April 2009 bis Ende Oktober 2011 reichte der Auftragnehmer insgesamt 30 An-

zeigen wegen Behinderungen bei der Bauausführung ein. Allein neun dieser Anzei-

gen waren auf unvollständige und mangelhafte Planungsunterlagen zurückzuführen. 

Darüber hinaus machten die technologischen Probleme sowie die umfangreichen 

Leistungsänderungen und -ergänzungen eine ständige Anpassung des Bauzeiten-

planes notwendig. Während der bisherigen Bauzeit legte der Auftragnehmer insge-

samt neun sogenannte Revisionen der Bauablaufplanung vor, wonach sich der Fer-

tigstellungstermin auf den 17. April 2013 verschieben wird. Somit wurde seit der 

Ausschreibung der Bauleistungen die Baufertigstellung um rund zwei Jahre verscho-

ben. In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Verzögerungen seit dem Projekt-

beginn dargestellt:17 

                                                

17 Schreiben der Bauoberleitung/örtlichen Bauüberwachung vom 19. August 2011 mit einer Übersicht über die 
Entwicklung der Bauablaufplanung. 
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Verfahrensstand/Zeitpunkt Geplante Bauzeit 

Projektanlaufberatung am 21. Oktober 2005 2006 bis 2007 

Fachberatung der Projektgruppe „Überleiter 
12“ am 6. Januar 2006 

2007 und 2008 

Bauzeitenplan in der Ausführungsplanung 
(November 2007) 

Oktober 2008 bis Dezember 2010 

Vorinformation zum Vergabeverfahren/Aus-
schreibungsunterlagen (April/Juli 2008) 

Januar 2009 bis Mai 2011 

Zuschlagserteilung an den Auftragnehmer 
(Februar 2009) 

sofort nach der Zuschlagserteilung 
bis Mai 2011 

Geänderter Bauzeitenplan auf Grund der 
verspäteten Zuschlagserteilung (März 2009) 

Baufertigstellung: September 2011 

Terminsicherungskonzept (Dezember 2009) Baufertigstellung: Dezember 2011 

Terminsicherungskonzept (September 2010) Baufertigstellung: September 2012 

45. Nachtrag des Bauauftragnehmers (April 
2011) 

Baufertigstellung: 17. April 2013 

Tabelle 2: Bauzeitverzögerungen  

Die bisher zwischen der LMBV und dem Bauunternehmen vereinbarten Terminsiche-

rungskonzepte beinhalteten Beschleunigungsmaßnahmen, die noch größere Zeitver-

zögerungen kompensieren sollten. Die dafür notwendigen zusätzlichen Leistungen 

führten zu Mehrkosten von 585.000 Euro. Durch die längeren Vorhaltezeiten für den 

Verbau und die Grundwasserabsenkungsanlagen, veränderte Massenbilanzen, Still-

standszeiten sowie Materialpreisänderungen werden die Bauzeitverzögerungen ins-

gesamt zu Mehrkosten von voraussichtlich mindestens 4,3 Mio. Euro führen. 

3.4 Würdigung 

Die Planung und der Bau des Überleiters 12 sind mit einer dramatischen Kostenent-

wicklung sowie mit großen zeitlichen Verzögerungen verbunden, deren wesentliche 

Ursachen nach Ansicht des LRH in einer unkritischen Auseinandersetzung mit den 

Planungsgrundlagen, einer Fehleinschätzung der mit dem Projekt verbundenen Auf-

wendungen und Risiken, unvollständigen Planungsunterlagen und unzureichenden 

Leistungsbeschreibungen der freiberuflich Tätigen sowie in einem mangelhaften 

Baucontrolling der Projektverantwortlichen liegen. Für den LRH ist darüber hinaus ein 

wirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Überleiter 12 nicht nachgewiesen.  

So wurde die offenkundige Diskrepanz zwischen den Kostenschätzungen im Wirt-

schafts- und Nutzungskonzept sowie in der Machbarkeitsstudie (30,7 Mio. Euro im 
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Vergleich zu 6,5 Mio. Euro) von den Beteiligten nicht hinterfragt. Nach Auffassung 

des LRH hat der in der Machbarkeitsstudie unrealistisch gering dargestellte Finanzie-

rungsbedarf die zu treffenden Entscheidungen dahingehend beeinflusst, ein ver-

meintlich wirtschaftliches Vorhaben zur Erhöhung der Attraktivität des Tourismus-

standortes „Senftenberger See“ mit hoher Priorität umzusetzen.  

Auch im weiteren Projektverlauf, so z. B. bei den Kostenermittlungen in den Phasen 

der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, hätten die LMBV und das MIL unter Be-

achtung der Randbedingungen untersuchen müssen, ob die Wirtschaftlichkeit des 

Vorhabens nach wie vor gegeben war. Spätestens beim Vorliegen der Angebote war 

durch die Verantwortlichen zu erkennen, dass die erarbeiteten Planungen mit dem 

zur Verfügung stehenden Budget nicht umsetzbar waren. Das Land forderte von der 

LMBV zwar die Einhaltung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Es verzichtete je-

doch trotz der bereits damals erkannten Kostenerhöhungen darauf, von der Projekt-

trägerin ein striktes Projektmanagement und eine zeitnahe Analyse und Bewertung 

der mit dem Bauvorhaben verbundenen Risiken einzufordern. Auch vertraglich und 

organisatorisch gebotene Vorkehrungen, die der LRH bereits in seiner vorangegan-

genen Prüfung empfahl, hat das MIL nicht getroffen. So fehlten insbesondere  

- eine kritische Begleitung und Prüfung der Leistungen freiberuflich Tätiger. 

- in den öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Umsetzung von § 4-Maßnahmen der 

Vorbehalt von Haftungsansprüchen gegenüber der LMBV als Projektträgerin für 

den Fall vermeidbarer Mehrkosten. 

- ein strukturiertes und vorausschauendes Risikomanagement. 

Darüber hinaus hat die LMBV versäumt, das beauftragte Planungsbüro schriftlich und 

mit Nachdruck auf die mangelhaften Leistungen hinzuweisen und Nachbesserungen 

zu fordern. Auch Honorarkürzungen oder die Geltendmachung von Regressansprü-

chen zog die LMBV bisher nicht ernsthaft in Erwägung.  

Ein weiteres Versäumnis sieht der LRH darin, dass das MIL sehr spät auf die Bau-

kostenentwicklung bei der Projektdurchführung reagierte. Erst Ende November 2011 

ließ das Ministerium eine Analyse zum Nachtragsmanagement der LMBV sowie zu 

den Ursachen und Verantwortlichkeiten für die umfangreichen Nachträge beim Bau 

des Überleiters 12 durchführen. Eine Analyse und Bewertung der noch ausstehenden 

Bauleistungen hinsichtlich technischer Risiken, Terminrisiken und den Fertigstel-

lungstermin gefährdender Risiken wurde erst Ende Februar 2012 in Auftrag gegeben.  
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Für den Bau der Überleiter 11 und 12 werden mindestens die folgenden Zahl- und 

Erstattungsbeträge gegenüber der LMBV anfallen (brutto): 

 Überleiter 11: 46,9 Mio. Euro18  

 Überleiter 12: 51,4 Mio. Euro 

 Gesamt: 98,3 Mio. Euro 

Gegenüber den ursprünglichen Konzepten und Planungen mit geschätzten Kosten 

von insgesamt 13,5 Mio. Euro sind mit der Umsetzung dieser beiden Bauvorhaben 

erhebliche finanzielle Mehraufwendungen verbunden. So ergeben sich allein bei den 

Bau- und Planungsleistungen Kostenerhöhungen auf 408 % für den Überleiter 11 und 

auf 622 % für den Überleiter 12.19 Diese Kostenentwicklung hat zur Folge, dass wei-

tere Projekte der Braunkohlesanierung, die mit positiven wirtschaftlichen Effekten für 

die Lausitzregion verbunden wären, nicht mehr finanzierbar sind. 

4 Stellungnahme des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 

4.1 Einleitung 

Das MIL hat dem LRH seine Stellungnahme vom 25. Juli 2012 zur Prüfungsmitteilung 

übersandt (Anlage 2). Darin setzt sich das Ministerium sehr ausführlich mit den dar-

gestellten Sachverhalten und den Prüfungsfeststellungen des LRH auseinander. Ins-

besondere die Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen für das Lausitzer 

Seenland hat das MIL umfangreich dargestellt. Darüber hinaus hat es die ausschließ-

lich touristische Funktion des Überleiters 12 bestätigt. 

Das MIL legte dar, dass der Senftenberger See ein wichtiger und etablierter Aus-

gangspunkt für die Entwicklung der Region sei. Um auch in Zukunft eine weitere tou-

ristische Entwicklung des Sees als Teildestination möglich zu machen, hätten die 

Verantwortlichen auf „ein Mehr“ an Angebotsqualität und ein breites Angebotsspekt-

rum gesetzt. Ziel sei die inhaltliche und räumliche Ausweitung des touristischen 

Quellaufkommens. Die vorgesehene Entwicklung des gesamten Lausitzer Seenlan-

des könne jedoch nur mit der Einbindung des Senftenberger Sees erreicht werden. 

Hierbei setze das Land insbesondere auf einen naturverträglichen Wassertourismus, 

darunter das Wasserwandern mit sportbootführerscheinfreien Hausbooten. Daneben 

zeichne sich bundesweit ein eindeutiger Trend zu größeren motorisierten Wasser-

                                                

18 Sachstandsbericht der LMBV vom Februar 2012 zur Projektentwicklung des Überleiters 11, S. 28. 
19 Der LRH legte seinem Vergleich die Kostenschätzungen in den Vorplanungen und die von der LMBV Ende 

2011/Anfang 2012 ermittelten zu erwartenden Bau- und Planungskosten für beide Überleiter zugrunde (vgl. 
Sachstandsberichte der LMBV zur Projektentwicklung der Überleiter 11 und 12). 
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fahrzeugen ab, für die zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssten. Mit dem 

Überleiter 12 und dem Stadthafen Senftenberg würden die infrastrukturellen Voraus-

setzungen für die Umsetzung dieser Strategie geschaffen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Lausitz und die Kombination von bergbaulichen 

Sanierungsmaßnahmen mit öffentlichen Investitionen in die touristische Infrastruktur 

sind politische Ziele der Landesregierung und nicht Gegenstand der Prüfungen durch 

den LRH. Der LRH hat daher die Planung und den Bau des Überleiters 12, nicht je-

doch seine wirtschaftliche Bedeutung für die Freizeit- und Tourismuswirtschaft in der 

Region, Vorhaben begleitend untersucht. Dabei war von besonderem Interesse, wie 

das MIL und die LMBV das Projekt insgesamt steuerten, ob sie über alle für ihre Auf-

gabenwahrnehmung notwendigen Informationen rechtzeitig verfügten und inwieweit 

sie sich dabei geeigneter Instrumente für das Projektcontrolling und eines Risikoma-

nagements bedienten.  

Der LRH befasst sich im Folgenden mit den Darlegungen des MIL zu den Hauptursa-

chen der wesentlichen Verfahrensmängel bei der Realisierung des Bauvorhabens 

und bewertet die vom Ministerium gezogenen Schlussfolgerungen. 

4.2 Kostenentwicklung 

Nach den Ausführungen des MIL ergeben sich die Abweichungen zwischen den ver-

schiedenen Baukostenermittlungen durch unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der 

Realisierungsvarianten. Eine direkte Vergleichbarkeit der Voruntersuchungen und 

Studien sei daher nicht gegeben. Auch sei keiner dieser Voruntersuchungen eine 

Projekt entscheidende Relevanz beizumessen; sie seien vielmehr Grundlage für die 

Fortführung der Projektplanung im Rahmen der LISA gewesen. 

Da die Unsicherheit bei der Ermittlung der Baukosten bereits als Ergebnis der Vorun-

tersuchungen erkennbar wurde, sei das Vorhaben - auf der Grundlage des Pla-

nungsstandes vom Oktober/November 2007 - einer Bauvorprüfung unterzogen wor-

den. Die dabei ermittelten geprüften Gesamtkosten von 12,4 Mio. Euro seien dann 

Grundlage für die Investitionsentscheidung gewesen. Hinreichend untersetzte Pla-

nungsansätze für die aus heutiger Sicht in ihren Auswirkungen unterschätze Wasser-

haltung hätten zum Zeitpunkt der Bauvorprüfung jedoch nicht vorgelegen. Daher ha-

be der BLB in seinem Prüfvermerk die Auflage an die Projektträgerin erteilt, die 

Kostenermittlung sowie Möglichkeiten zur Reduzierung des Wasserhaltungsaufwan-

des zu prüfen und die Kostenansätze gegebenenfalls zu überarbeiten.  
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Zu den durch die Wasserhaltungsmaßnahmen verursachten Mehrkosten hat sich das 

MIL der Auffassung des LRH angeschlossen, dass das Lastenheft einer Funktional-

ausschreibung mit der gebotenen fachlich-inhaltlichen Tiefe erarbeitet werden muss. 

Dies sei im Falle der Wasserhaltung für den Überleiter 12 nicht der Fall gewesen. 

Nachdem die Mängel erkannt worden seien, habe man Zeit zur Erarbeitung eines al-

ternativen Konzeptes für die Wasserhaltung und die Bauwerksgründung benötigt. 

Das MIL räumte ein, dass entsprechende Überlegungen bereits im Vorfeld hätten 

durchgeführt werden können.  

Die Ausführungen des LRH hinsichtlich der Kostenerhöhungen beim Bau der Tunnel 

und der Schleuse treffen nach Aussage des MIL vollumfänglich zu. Darüber hinaus 

wies das MIL insbesondere auf die Problematik hin, dass die baulichen Details der 

Schleusen für die Überleiter 6 und 12 erheblich voneinander abwichen und damit das 

Konzept für eine Standardisierung aller im Lausitzer Seenland zu errichtenden 

Schleusen nicht umsetzbar war. Dies hätten die LMBV und die beauftragten Planer 

zu spät erkannt. Zu den Mehrkosten auf Grund der Bauzeitverzögerungen räumte 

das MIL auch ein, dass es den mit den Planungsänderungen verbundenen Kosten-

auswirkungen hätte begegnen können, wenn vor Abschluss des Bauvertrages Risi-

koprüfungen durchgeführt worden wären. Abschließend legte das MIL dar, dass die 

LMBV mit der Fortschreibung des 45. Nachtrages durch den Auftragnehmer eine 

Bauzeitverkürzung angeordnet habe, die den April 2013 als Fertigstellungstermin 

ausweise. Dies sei in den Akten jedoch nicht nachvollziehbar dokumentiert worden. 

Das MIL hat hervorgehoben, dass es sich vor der Freigabe der Investitionsmittel kei-

nesfalls unkritisch mit der Gesamtmaterie auseinandergesetzt habe. Dies belege u. a. 

der Umfang der von der Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanierung 

durchgeführten Prüfungen des Investitionsvorhabens.  

Der LRH vermag der Argumentation des MIL hinsichtlich der fehlenden Vergleichbar-

keit der Studien und Voruntersuchungen für den Bau des Überleiters 12 nicht zu fol-

gen. Bereits in der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2004 wurden die Gesamtbau-

kosten für den Bau des Verbindungskanals mit den beiden Tunneln und der Schleuse 

auf 6,5 Mio. Euro geschätzt. Auch die im Dezember 2005 vorliegende Vorplanung 

fußte auf diesem Bauentwurf und wies geschätzte Baukosten von 5,8 Mio. Euro aus. 

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung vom Juni 2006 beinhaltete schließlich fünf 

Teilobjekte, für die Gesamtkosten von 6,9 Mio. Euro berechnet wurden. Allein die 

Kostenansätze für die „Kernelemente“ des Bauentwurfs, wie die Tunnelbauwerke und 

den Verbindungskanal, haben sich jedoch zwischen 2005 (Vorplanung) und dem 
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Bautenstand im September 2011 jeweils mehr als verdreifacht. Aus der Sicht des 

LRH hätten diese Kostenentwicklung und die zwischenzeitlich durchgeführten zahl-

reichen Planungsanpassungen das MIL und die LMBV zu einer näheren Betrachtung 

der mit dem Projekt verbundenen Risiken veranlassen müssen. 

Das Argument des MIL, die Wasserhaltungskosten für den Überleiter 12 seien nicht 

Gegenstand der Bauvorprüfung gewesen, weist der LRH zurück. In seinem Prüfver-

merk vom Dezember 2007 weist der BLB ausdrücklich darauf hin, dass der Aufwand 

der Grundwasserhaltungsmaßnahmen in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

erheblich unterschätzt worden sei und die dafür in der Ausführungsplanung ermittel-

ten Mehrkosten von 1,1 Mio. Euro den größten Teil der geschätzten Zusatzkosten 

des Gesamtvorhabens ausmachten. Der BLB wies schließlich darauf hin, dass die 

Planung für die Wasserhaltung im Bereich des Verbindungskanals zu geringe Kos-

tenansätze ausweise und der geplante finanzielle Aufwand daher nicht auskömmlich 

sei. Die Bedeutung des Hinweises des BLB, dass die Vorhaltekosten für die Wasser-

haltungsanlagen einen großen Kostenfaktor darstellen und Bauzeitüberschreitungen 

somit die Gesamtmaßnahme erheblich verteuern könnten, ist sowohl vom MIL als 

auch von der LMBV offensichtlich unterschätzt worden. Schließlich ist im weiteren 

Projektverlauf mit 5,7 Mio. Euro ein maßgeblicher Anteil der Mehrkosten des Ge-

samtprojektes durch Planungsmängel entstanden. 

Nach Auffassung des LRH dokumentieren die von der Bund-Länder-Geschäftsstelle 

zwischen 2006 und 2012 durchgeführten Plausibilitätsprüfungen eine laufende Ver-

schiebung der geplanten Bauzeit sowie die Fortschreibung der Kostenermittlung für 

den Überleiter 12. Der von der Geschäftsstelle dabei als notwendig und angemessen 

eingeschätzte Erstattungsbetrag des Landes Brandenburg an die LMBV erhöhte sich 

von 9,2 Mio. Euro im Oktober 2006 auf 24,4 Mio. Euro im Mai 2009 und betrug 

schließlich im Mai 2012, wie vom LRH dargelegt, 51,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung 

nahm das MIL jedoch nicht zum Anlass, um rechtzeitig die Ursachen umfassend auf-

zuklären und die weitere Projektabwicklung an einem systematischen Kosten- und 

Risikocontrolling auszurichten. 

4.3 Bedarfsermittlung und Projektvorbereitung 

Das MIL räumte ein, dass die erforderliche Planungssicherheit für den Überleiter 12 

nicht hergestellt werden konnte, obwohl die Vorstudien und Planungen bereits sechs 

bis sieben Jahre vor der Investitionsentscheidung begannen. Ein sehr langer Pla-

nungszeitraum führe nach allgemeiner Erfahrung auch dazu, dass sich für das Pro-

jekt relevante Rahmenbedingungen veränderten. Das MIL ziehe daher die Schluss-
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folgerung, dass Fachplanungen künftig stärker als bisher auf ein mittelfristiges inhalt-

liches Bestehen auszurichten seien, ggf. müssten die Unterlagen häufiger als bisher 

aktualisiert werden. Die Projektträgerin solle daher verstärkt darauf achten, dass alle 

erforderlichen Einzelschritte von der Bedarfsplanung und Projektvorbereitung bis zum 

Projektbeginn rechtzeitig und mit ausreichendem Zeitpuffer erfolgen. 

Der LRH begrüßt, dass das MIL einer rechtzeitigen Bedarfsermittlung und einer sorg-

fältigen Projektvorbereitung künftig größere Aufmerksamkeit schenken will. Dazu ge-

hört aus der Sicht des LRH auch eine verlässliche Projektorganisation mit wenigen 

Schnittstellen sowie klaren Zuständigkeiten und Verantwortungen. 

4.4 Vergabe von Planungsleistungen 

Das MIL teilte mit, dass die LMBV künftig den Schwellenwert bei der Vergabe von 

freiberuflichen Dienstleistungen auf der Grundlage der Honorare für die LP 1 bis 9 

der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ermitteln werde. Darüber hinaus 

sollen die VOF und die VOL bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte künftig kon-

sequent angewandt werden. Darüber hinaus solle die LMBV angehalten werden, für 

die Vergabe von Leistungen unterhalb des Schwellenwertes nach Möglichkeit ein 

Wettbewerbsverfahren anzustreben oder aber einen regelmäßigen Wechsel der Auf-

tragnehmer vorzunehmen. 

Der LRH sieht in der Positionierung des MIL einen ersten wichtigen Schritt zur Einhal-

tung der Vergabevorschriften sowie des Transparenz- und Wirtschaftlichkeitsgebotes. 

Der LRH hält die Umsetzung seiner Empfehlungen auch deshalb für erforderlich, weil 

der Planungsauftrag für den Überleiter 12 freihändig vergeben wurde und mit dem 

beauftragten Planungsbüro inzwischen Honorare in einem Gesamtumfang von 

673.000 Euro vereinbart worden sind. 

4.5 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Das MIL ging in seiner Stellungnahme auf die in den Verwaltungsvorschriften zu § 7 

der Landeshaushaltsordnung genannten Verfahren zur Bewertung der Wirtschaftlich-

keit eines Projektes ein. Hinsichtlich der dynamischen Verfahren für eine Wirtschaft-

lichkeitsberechnung legte es dar, dass für diese Verfahren mindestens zwei Ausfüh-

rungsvarianten eines Projektes zu Grunde gelegt werden müssten. Da die 

Rahmenbedingungen für die bauliche Konstruktion des Überleiters 12 jedoch das Er-

gebnis des Planungs- und Genehmigungsprozesses waren, hätten aus der Sicht des 

MIL keine Alternativen bestanden. Damit seien die vorgenannten Berechnungsme-
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thoden nicht anwendbar gewesen. Das Vorhaben habe das MIL als „singuläres Be-

darfsprojekt“ eingestuft.  

Für eine Kosten-Nutzen-Analyse habe auf der Kostenseite Unsicherheit bestanden, 

da mit der Bauvorprüfung gerade erst begonnen worden war. Den entstehenden Nut-

zen hätte man aufgrund der fehlenden statistischen Daten durch plausible Annahmen 

vergleichsweise umständlich beschreiben müssen. Eine so durchgeführte Analyse 

wäre nach Ansicht des MIL daher von zweifelhafter Aussagekraft gewesen. 

Hinsichtlich der Erstellung einer Nutzwertanalyse führte das MIL aus, dass diese aus 

heutiger Sicht hätte durchgeführt werden können. Diese hätte jedoch nur dazu ge-

dient, die erwarteten tourismuswirtschaftlichen Arbeitsplatz- und Einnahmeeffekte in 

unterschiedlich gewichteten Szenarien zu beschreiben. 

Auch wenn die damalige Investitionsentscheidung somit nicht auf der Grundlage ei-

nes mathematisch-betriebswirtschaftlichen Berechnungsansatzes beruhen konnte 

oder durch einen solchen flankiert war, hätten die Beteiligten eine nachvollziehbare, 

angemessene und begründete Entscheidung getroffen. Keiner der Verantwortlichen 

habe eine derartige Kostenentwicklung absehen können. 

Der LRH kann die Begründung des MIL für die fehlenden Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tungen nicht nachvollziehen. Das vermeintliche Fehlen belastbarer Daten über Kos-

ten und Verlauf des Projektes entbindet das MIL nicht von seiner gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Durchführung angemessener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die 

die verschiedenen Realisierungsvarianten im Vorfeld der Entscheidung bewerten. 

Der LRH teilt die Auffassung des MIL nicht, dass es sich bei dem Vorhaben um ein 

singuläres Bedarfsprojekt gehandelt habe und deshalb keine Alternativen hätten ver-

glichen werden können. Allein die bereits realisierten Überleiter hätten in gewissem 

Umfang statistische Eckwerte über die Kostenentwicklung, den Bauablauf und typi-

sche Risiken liefern können. Ergänzt um Daten aus anderen vergleichbaren Bau-

maßnahmen (Tunnel, Schleusen, Kanäle) hätte durchaus eine Basisprognose erstellt 

werden können. Die gängigen Methoden der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wä-

ren auch bei diesem Projekt durchaus geeignet gewesen, die Vor- und Nachteile der 

Realisierungsvarianten transparent darzustellen. Das Argument des MIL, dass die 

damalige Leitentscheidung nicht auf der Grundlage eines mathematisch-betriebs-

wirtschaftlichen Berechnungsansatzes beruhen konnte, überzeugt den LRH nicht. 

Wie die am Entscheidungsprozess Beteiligten dennoch eine aus damaliger Sicht 

nachvollziehbare und auch nach heutiger Betrachtung angemessene und begründete 
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Entscheidung getroffen haben, erschließt sich nicht, denn ohne eine Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung fehlte gerade die Begründung für die wirtschaftlichste Variante. 

4.6 Projektcontrolling 

Das MIL legte dar, dass die LMBV die Prüfung und Bewertung von Nachtragsange-

boten ordnungsgemäß durchgeführt habe. Die weitergehenden Ausführungen des 

LRH zum Nachtragsmanagement seien jedoch vollumfänglich zutreffend. Das MIL 

hat darauf hingewiesen, dass Umfang und Qualität des Baucontrollings alleinige An-

gelegenheit der Projektträgerin seien und weder durch das MIL noch durch die Bund-

Länder-Geschäftsstelle bewertet würden. Ungeachtet dessen seien Defizite im Bau-

controlling vorhanden gewesen. Daher halte das MIL ein systematisches Projektcont-

rolling, auch im Hinblick auf einen regelmäßigen Informationsaustausch, mit einer 

straffen Kontrolle der Ausführungstermine, einer zeitnahen Aktualisierung der Kos-

tenübersicht, einer begleitenden Risikoanalyse sowie einer regelmäßigen Berichter-

stattung für sinnvoll. Es sei jedoch davon auszugehen, dass ein derartiges Projekt-

controlling zu erhöhten Eigenleistungsansätzen der LMBV führen werde. 

Der LRH erkennt an, dass das MIL das Erfordernis eines weitergehenden Projekt-

controllings erkannt und hierfür wesentliche Elemente benannt hat. Er vermisst je-

doch Aussagen zu konkreten Schlussfolgerungen des MIL für die praktische Umset-

zung der Projektsteuerung und für den dazu notwendigen Informationsaustausch 

zwischen den Beteiligten. Im Gegensatz zum MIL sieht der LRH keine Grundlage für 

einen erhöhten Honoraranspruch der LMBV für ein solches Projektcontrolling. Zum 

einen steigt der Eigenleistungsanteil der Projektträgerin ohnehin proportional zu den 

(Mehr-)Kosten der fremd vergebenen Bau- und Planungsleistungen und zum anderen 

hat die LMBV nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag die Pflicht zu einer ordnungs-

gemäßen Projektabwicklung. 

5 Schlussfolgerungen 

Die Sanierung der Bergbaufolgelandschaften wird auch in den kommenden Jahren 

eine vordringliche Aufgabe des Landes sein, für die umfangreiche finanzielle Mittel 

des Landes eingesetzt werden müssen. Die Landesregierung hat dem Entwurf des 

Verwaltungsabkommens zur weiteren Braunkohlesanierung in den Jahren 2013 bis 

2017 bereits zugestimmt. Für die Sanierung der brandenburgischen Braunkohlerevie-

re sieht dieses Verwaltungsabkommen ein Finanzvolumen von 590 Mio. Euro vor. 

Um einen wirtschaftlichen Mitteleinsatz sicherzustellen, muss das Land nach Auffas-

sung des LRH seine Verantwortung bei der Steuerung der Projekte stärker wahrneh-
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men. Die im Folgenden formulierten Thesen sollen verdeutlichen, welche Aspekte bei 

der Durchführung vergleichbarer Projekte künftig besonderer Aufmerksamkeit und 

Kontrolle bedürfen. Die Hinweise sollen in erster Linie der Prävention von Termin-

verzögerungen und Kostensteigerungen dienen. 

These 1: Lieber vorher investieren als später drauf zahlen! 

Eine sorgfältige Bedarfsplanung und Projektvorbereitung ist die Basis einer soli-

den Projektdurchführung und Garant für die Einhaltung des Kostenbudgets. Dazu 

zählt auch, ausreichend Zeit für die Erarbeitung der Planungs- und Ausschrei-

bungsunterlagen sowie die erforderlichen Abstimmungen einzuplanen. Weiterhin 

sollten die Beteiligten frühzeitig zur Einhaltung des zur Verfügung stehenden 

Budgets verpflichtet werden. Dabei könnte auch die Vereinbarung von Kosten-

obergrenzen in Honorar- und Bauverträgen in Frage kommen.  

These 2: Durch Außensicht realistische Annahmen tre ffen! 

 Die Auswertung von vergleichbaren Referenzobjekten erleichtert es den Beteilig-

ten, typische Schwachstellen zu erkennen und der Planung realistische Erwar-

tungen über die Kostenentwicklung und den Bauablauf zugrunde zu legen. Die 

baufachliche Prüfung könnte die bei den verschiedenen Stellen vorhandenen In-

formationen über vergleichbare Infrastrukturprojekte zentral in einer Datenbank 

sammeln und in die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des geplanten Projekts ein-

fließen lassen. Auch sollte erwogen werden, dem Ergebnis der baufachlichen 

Prüfung eine höhere Verbindlichkeit einzuräumen.  

These 3: Risiken frühzeitig erkennen und bewerten! 

Ein Risikomanagement ist unabdingbar, um die Kosten-, Qualitäts- und Terminri-

siken frühzeitig zu erkennen und nachvollziehbar zu bewerten. In der Folge sind 

die zur Risikovorsorge notwendigen vertraglichen und organisatorischen Festle-

gungen zu treffen. 

Valide Projekt begleitende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen liefern vor dem Hin-

tergrund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen die notwendigen Informa-

tionen für die Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie die Maßnahme fortge-

führt werden soll.  

These 4: Planungsänderungen den Kampf ansagen! 

Auf der Basis ausgereifter Planungen sind die Bauleistungen so auszuschreiben, 

dass keine Zweifel an dem geschuldeten Werk aufkommen. Die Planungen soll-
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